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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. 
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit 
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter. 
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EINZELAUFZEICHNUNGSPFLICHT© 

 
Der Erlass des BMF vom 4.8.2016, BMF AV Nr. 123/2016 erläutert die steuerlichen 
Einzelaufzeichnungspflichten bei betrieblichen Einkunftsarten. 
 
Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet, dass alle Bareingänge und Barausgänge in 
den Büchern (also in der Finanzbuchhaltung) oder in den zu Grunde liegenden 
Grundaufzeichnungen täglich einzeln festgehalten werden müssen. 
 
Das gilt sowohl bei einer Verpflichtung zur Buchführung als auch bei freiwilliger 
Buchführung (§ 131 Abs. 1 Z 2 lit b BAO). 
 
Diese Pflicht gilt auch für Einnahmen-Ausgaben Rechner, die ihre Bargeschäfte 
ebenso einzeln festhalten müssen (§ 131 Abs 2 Z 2 lit c BAO). 
 
Die Bareinnahmen müssen bei betrieblichen Einkunftsarten (Land- und 
Forstwirtschaft, selbständige Arbeit, Gewerbebetrieb) seit 1. Mai 2016 bei 
Überschreiten der Grenzen des § 131 b Abs 1 Z 2 BAO (Jahresumsatz über                  
€ 15.000,--, davon Barumsätze mehr als € 7.500,--) mit elektronischer 
Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischem 
Aufzeichnungssystem einzeln erfasst werden. 
 
Die Registrierkassenpflicht gilt nicht für außerbetriebliche Einkünfte, also vor 
allem nicht für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Für diese Einkünfte 
gilt jedoch ebenfalls die Einzelaufzeichnungs- und Belegerteilungspflicht. 
 
Privatzimmervermieter mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sind 
daher nicht registrierkassenpflichtig, jedoch besteht Einzelaufzeichnungs- und 
Belegerteilungspflicht. Liegt bei der Zimmervermietung jedoch ein Gewerbebetrieb 
vor (zB Vermietung von mehr als zehn Betten und Erbringung von 
Nebenleistungen), besteht zusätzlich die Registrierkassenplicht. 
 
Ab 1.4.2017 muss die elektronische Registrierkasse bzw das elektronische 
Aufzeichnungssystem durch eine technische Sicherheitseinrichtung gegen 
Manipulation geschützt sein. 


